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Wichtige Hinweise zur Durchführung  

Aufgrund der aktuellen Lage ist eine Durchführung der Gemeindever-
sammlungen in der Aula Schulhaus Oberdorf aus Platzgründen nach wie 
vor nicht möglich. Das bewährte Schutzkonzept wurde an die neusten Hy-
giene- und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit BAG an-
gepasst.  

− Die Versammlungen finden in der Mehrzweckhalle Kaserne Wil statt.  

− Parkplätze stehen Ihnen beim Landsgemeindeplatz zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie dazu den Verkehrsdienst der Feuerwehr Oberdorf.  

− Bitte benützen Sie die Eingänge auf der Seite des Dammes und ver-
meiden Sie Menschenansammlungen. Auch hier gelten die Abstands-
regeln von 1.5 Metern.  

− Der Einlass in die Mehrzweckhalle dauert aufgrund der Registrierung 
mittels Stimmregister länger, weshalb wir Sie bitten, frühzeitig einzu-
treffen. 

− Die Gemeinde Oberdorf stellt bei den Eingängen zur Mehrzweckhalle 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dieses.  

− Fühlen Sie sich krank oder haben Sie Symptome, bleiben Sie bitte zu 
Hause.  

− Für die Teilnehmenden stehen Masken zur Verfügung. 

− Nach den Versammlungen bitten wir Sie, die Mehrzweckhalle mit dem 
nötigen Abstand an den gekennzeichneten Ausgängen zu verlassen.  

− Auf Grund der aktuellen Lage offeriert die Gemeinde keinen Apéro. 

 

Der Gemeinderat und der Schulrat bedanken sich bei Ihnen für Ihr Mitwir-
ken, Ihre Eigenverantwortung und Achtsamkeit. 
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Am Donnerstag, 5. November 2020, 19:30 Uhr, findet im Kirchensaal Büren die Orientie-
rungsversammlung der Ortsparteien zu den Gemeindeversammlungen statt. Sie sind freund-
lich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamtes 
für Gesundheit BAG werden berücksichtigt. 
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Ordentliche Herbstgemeindeversammlungen 2020 
 
Schulgemeinde Oberdorf / Politische Gemeinde Oberdorf 
 
Mittwoch, 18. November 2020, 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Kaserne Wil 
 
Geschäftsordnungen 
 
A) Schulgemeinde Oberdorf 

Beginn: 19:30 Uhr 
 
Traktanden: 
1. Wahl der StimmenzählerInnen 
2. Vorlage des Budgets 2021 sowie Bericht und Antrag der Finanzkommission 
3. Festsetzung des Steuerfusses 2021 für natürliche Personen 

 
 

B) Politische Gemeinde Oberdorf 
Beginn: im Anschluss an die Versammlung der Schulgemeinde 
 
Traktanden: 
1. Wahl der StimmenzählerInnen 
2. Einbürgerung Kruger Johan Bernhard und Marta Maria Susanna Magdalena, 

Hostatt 3, 6382 Büren 
3. Vorlage des Budgets 2021 sowie Bericht und Antrag der Finanzkommission 
4. Festsetzung des Steuerfusses 2021 für natürliche Personen 
 
 

Die vollständigen Budgetunterlagen und die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab 
Montag, 26. Oktober 2020 bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
 
6370 Oberdorf, im Oktober 2020 Schulrat Oberdorf 
 
 Gemeinderat Oberdorf 
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Bericht und Antrag des Schulrates zum Budget 2021 
 
Das Budget wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das detaillierte Budget kann 
bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert werden: 
Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch 
 
Zudem können Sie auf der Webseite www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 18. November 2020, 19:30 Uhr / Dokumente das detaillierte Budget abrufen 
oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Erläuterungen zum Traktandum 2 
 
Genehmigung des Budgets 2021 
 
Das Budget sieht in der Erfolgsrechnung folgendes Ergebnis vor: 

 
Total Aufwand CHF 7'147'185 
Total Ertrag CHF 7'006’404 
Aufwandüberschuss CHF 140’781 

 
Die Investitionsrechnung erwartet: 
 

Ausgaben CHF 54’000 
Einnahmen CHF 0 
Mehrausgaben CHF 54’000 

 
 
Budgeterstellung 
 
Das vorliegende Budget ist in enger Zusammenarbeit zwischen Schulrat, Schulleitung und 
weiteren Organisationen entstanden.  
 
Nebst der finanziellen wurde auch immer die operative Machbarkeit und Umsetzbarkeit mit 
bestehenden Ressourcen begutachtet. Es wurden nur Positionen budgetiert, welche mit der 
bestehenden Organisation umgesetzt werden können. Als verbindliche Richtlinien gelten für 
jede Budgetposition die gesetzlichen Vorgaben, Weisungen und Erfahrungswerte. Alle Ress-
ortverantwortlichen sind bei der Erarbeitung der Erfolgs- und Investitionsrechnung sorgfältig 
und realistisch vorgegangen.  
 
Das Budget 2021 wird nach Richtlinien des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG, 
NG 171.2) aufgelegt. Es wurde durch den Schulrat in zwei Lesungen diskutiert und verab-
schiedet. Die vorliegende Darstellung erfolgt nach harmonisiertem Rechnungslegungsmodell 
HRM2 sowie den Empfehlungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den 
öffentlichen Sektor (www.srs-cspcp.ch). Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach 
Art. 10 GemFHG vorgeschrieben. Es sind dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmäs-
sigkeit, des Haushaltgleichgewichts und der Sparsamkeit. 
 
Vor der definitiven Bestimmung des Steuerfusses 2021 erfolgte ein Abgleich zwischen den 
Finanzverantwortlichen der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde. Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung und Finanzplan wurden gemeinsam diskutiert. Die so entstandene kon-
solidierte Finanzplanung 2021 bis 2026 zeigt die finanzielle Sicht der nächsten Jahre für die 
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Gemeinde Oberdorf. Nur aufgrund dieser konsolidierten Finanzplanung ist eine gemeinsame 
Steuerplanung möglich.  
 
Gerne stellen wir Ihnen mit den folgenden Ausführungen das Budget 2021 der Schulgemeinde 
Oberdorf vor: 
 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
Bei sämtlichen Zahlen (Rechnung 2019, Budget 2020 und 2021) handelt es sich um Nettoer-
gebnisse. Das heisst, allfällige Erträge wurden miteingerechnet. 
 
01 
Legislative und Exekutive 

Rechnung 2019 
CHF 73'909.35 

Budget 2020 
CHF 84'550 

Budget 2021 
CHF 78’940 

 

Da im 2021 keine Wahlen stattfinden, wird der Aufwand im Vergleich zum 2020 kleiner ausfal-
len. Berücksichtigt wurde in dieser Budgetposition jedoch eine Klausurtagung, in welcher der 
Schulrat Pro und Contra einer Einheitsgemeinde prüfen wird. 
 
211 
Kindergarten 

Rechnung 2019 
CHF 504'621.85 

Budget 2020 
CHF 502’970 

Budget 2021 
CHF 555’350 

 

212 
Primarstufe 

Rechnung 2019 
CHF 2'510'053.41 

Budget 2020 
CHF 2'584’630 

Budget 2021 
CHF 2'541’730 

 

213 
Oberstufe 

Rechnung 2019 
CHF 1'588'002.43 

Budget 2020 
CHF 1'664’700 

Budget 2021 
CHF 1'626’890 

 

Bei der Auflistung der drei Schulstufen handelt es sich um die Gesamtkosten je Schulstufe, 
also inkl. Personalkosten, Schulmaterial etc. 
 

Die Lohnanpassungen bei allen drei Schulstufen erfolgt jeweils gemäss Regierungsratsbe-
schluss sowie aufgrund struktureller Anpassungen. 
 

Bei der Primarstufe stehen mehrere Pensionierungen an, welche sich auf den Personalauf-
wand auswirken werden. 
 
214 
Musikschule 

Rechnung 2019 
CHF 240'739.80 

Budget 2020 
CHF 235’390 

Budget 2021 
CHF 234’395 

 
 
217 
Schulliegenschaften 

Rechnung 2019 
CHF 1’204’170.70 

Budget 2020 
CHF 1'098’065 

Budget 2021 
CHF 1'185’180 

 

Aufgrund Covid-19 rechnen wir mit Mindereinnahmen bei der Vermietung. 
Neu hinzu kommen die Abschreibungen, die durch die Sanierung des Schulhauses Büren an-
gefallen sind. 
 

Bei der Bushaltestelle Oberdorf sollen beim Wartebereich auf dem Grundstück der Schule 
Sickersteine verbaut werden. 
 
218 
Tagesbetreuung 

Rechnung 2019 
CHF 22’272.00 

Budget 2020 
CHF 21’020 

Budget 2021 
CHF 23’000 
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219 
Schulleitung und Verwaltung 

Rechnung 2019 
CHF 464'377.10 

Budget 2020 
CHF 484’959 

Budget 2021 
CHF 486’905 

 

 
 
3 
Kultur, Sport und Freizeit 

Rechnung 2019 
CHF 50’895.00 

Budget 2020 
CHF 57’720 

Budget 2021 
CHF 51’060 

 

Hierunter fallen die Aufwände an die Schulbibliothek, aber auch Beiträge an die Schul- und 
Gemeindebibliothek Stans, mit der wir eine Partnerschaft haben. 
 

Auch sind Beiträge an Sport- und Freizeitangebote wie z.B. die Pfadi unter dieser Budgetpo-
sition.  
 

Das Budget gleichen wir an die Rechnung 2019 an, welche mit CHF 50'895 abschloss. 
 
910 
Steuern 

Rechnung 2019 
CHF -3'671'230.33 

Budget 2020 
CHF -3'658’500 

Budget 2021 
CHF -3'530’300 

 

Die Berechnungen der Steuern basieren auf allgemeinen Wirtschaftsaussichten, Prognosen 
des kantonalen Steueramtes und Hochrechnungen des eigenen Steueramtes.  
 

Die Finanzverwaltung des Kantons empfiehlt, bei den juristischen Personen mit einer Minde-
rung des Steuerertrags von 20 % zu rechnen. Für die natürlichen Personen wurden keine 
Empfehlungen abgegeben. 
 

Aufgrund Covid-19 haben die Finanzverantwortlichen der Schulgemeinde und der Politischen 
Gemeinde entschieden, zusätzlich zu den seitens Kanton gelieferten Berechnungen 2.5 % 
Ertragsminderung über alle Steuererträge zu rechnen. 
 
930 
Finanz- und Lastenausgleich 

Rechnung 2019 
CHF -2'985’832 

Budget 2020 
CHF -2'561’000 

Budget 2021 
CHF -2'771’544 

 

Das Gesetz über den innerkantonalen Finanzausgleich wurde im Jahr 2019 überarbeitet und 
vom Landrat verabschiedet. 
 
961 
Zinsen 

Rechnung 2019 
CHF 3'059.80 

Budget 2020 
CHF 1’500 

Budget 2021 
CHF 0 

 

Da ein Darlehen ausgelaufen ist, wird für 2021 ohne Zinsaufwände gerechnet. 
 
971 
Rückverteilungen 

Rechnung 2019 
CHF -5'428.05 

Budget 2020 
CHF -3’000 

Budget 2021 
CHF -3’000 

 

Hierbei handelt es sich um Rückvergütungen der CO2 Abgabe. 
 
990 
Nicht aufgeteilte Posten 

Rechnung 2019 
CHF 0.00 

Budget 2020 
CHF -365’000 

Budget 2021 
CHF -353’030 

 

Dabei handelt es sich um die Minderung des Eigenkapitals über die finanzpolitischen Reser-
ven. 
 
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 140'781.00. 
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Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
2130 
Oberstufe 

Budget 2021 
CHF 54'000 

 

Im Budget 2021 sind für die Oberstufe CHF 54'000 für Laptops vorgesehen. Die Investition ist 
anstelle des Ersatzes der Computer in den Computerräumen bestimmt. Dort wären 48 Geräte 
zu ersetzen gewesen. 
 

Mit dem Lehrplan 21 ist vorgesehen und auch vom Kanton empfohlen, Informatik-Geräte in 
allen Unterrichtsfächern, wo sinnvoll, einzusetzen. Dies hat den grössten Nutzen, wenn für 
jeden Schüler ein Gerät unmittelbar zur Verfügung steht. 
 

Mittelfristig ist deshalb geplant, jedem Schüler ab der 5. Primarstufe ein Gerät zur Verfügung 
zu stellen. 
 

Mit der 1. Tranche für 2021 werden zuerst die Lernenden der aktuellen 1. und 2. ORS und im 
Sommer die neuen Schülerinnen und Schüler der 1. ORS mit Geräten ausgestattet. 
 

In der 2. Tranche für 2022 werden die 5./6. Klassen und die neue 1. ORS berücksichtigt. 
 

Zukünftig werden somit alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit einem Gerät aus-
gestattet, welches sie bis zu ihrem Schulaustritt behalten. 
 

Da die Volksschule grundsätzlich kostenlos sein soll, sind die Geräte seitens Schule zu stellen 
und nicht durch die Eltern zu finanzieren. 
 

Auch von Gutscheinen oder finanziellen Beiträgen raten wir ab. Der Aufwand, die unterschied-
lichen Geräte mit gleicher Software auszustatten und zu warten wäre um ein Vielfaches kos-
ten- und zeitaufwändiger, als wenn baugleiche Geräte gekauft werden. 
 

Zudem kann bei grösseren Mengen mit Rabatten gerechnet werden, da auch andere Gemein-
den über den gleichen Lieferanten die Geräte beziehen. 
 

Pro Schüler/Gerät ist mit Kosten von ungefähr CHF 675 zu rechnen. Wenn die Schüler die 
Geräte ab der 5. Klasse erhalten, entspricht dies Kosten von CHF 135 pro Jahr und Schulkind. 
 

Nicht miteingerechnet sind erwartete Aufwandsminderungen beim restlichen Schulmaterial. 
Hierzu fehlt uns aber momentan noch ein Erfahrungswert.   
  

Jahr/ 
Investition 

Wer Wann Anzahl 

1. Tranche 2021 
CHF 54’000 

1. und 2. ORS 
20/21 

Fasnacht 2021 Ca. 80 Geräte 

1. ORS 21/22 Sommer 2021 

     

2. Tranche 2022 
CHF 70’000 

1. ORS 22/23 Sommer 2022 Ca. 100 Geräte 

5./6. Klasse 

     

3.Tranche 
(regulär) 

Ab 2023 5. Klasse Sommer 2023 Ca. 30 Geräte/Jahr 

 
Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 54’000.  
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Antrag des Schulrates 
 
Der Schulrat Oberdorf beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2021 mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 140'781 sowie Nettoinvestitionen von CHF 54'000 zu genehmigen. 
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Konsolidiertes Budget 2021

Gemäss Art. 57 Abs. 1 Gemeindefinanzhaushaltgesetz (GemFHG, NG 171.2) gehören die 
Politische Gemeinde und die Schulgemeinde zum Konsolidierungskreis.

Wir veröffentlichen die konsolidierte Gesamtübersicht Budget 2021, den konsolidierten gestuf-
ten Erfolgsausweis Budget 2021 sowie die konsolidierte Erfolgs- und Investitionsrechnung 
Budget 2021.

Die konsolidierten Dokumente sind ab Seite 38 abgebildet.

Erläuterungen zum Traktandum 3

Festsetzung des Steuerfusses 2021 für natürliche Personen

Aktuelle Lage

Aufgrund Covid-19 rechnen wir für das Jahr 2020 mit Mehraufwänden, die für die Aufrecht-
erhaltung des Schulbetriebs nötig sind. Im Gegenzug gibt es weniger Aufwand wie beispiels-
weise bei den Stromkosten oder nicht stattfindenden Schulausflügen. Insgesamt dürfte sich 
dies aber in der Waage halten.

Wie bereits in früheren Perioden erwähnt, weist die Schulgemeinde ein sehr hohes Eigenka-
pital von CHF 6'612'506.76 per 31. Dezember 2019 aus.

Unser Ziel bleibt nach wie vor, dieses Eigenkapital zu reduzieren. Der budgetierte Aufwand-
überschuss von CHF 140'781 kann mit dem vorhandenen Eigenkapital aufgefangen werden.

Aussichten

Der Finanzplan 2021 bis 2026 zeigt die weitere Entwicklung der Finanzen und Aufgaben auf.

Nach den grossen Investitionen bei der Sanierung des Schulhaus Büren erwarten wir dort 
vorerst keine grösseren Reparaturen. 

Zunächst bleiben die grösseren Investitionen bei den Schüler-Laptops. Weitere allenfalls not-
wendige Investitionen im Schulhaus Oberdorf werden wir beobachten und falls nötig ins 
Budget 2022 bringen.

Auch wenn aufgrund Covid-19 kurz- bis mittelfristig mit geringeren Steuererträgen zu rechnen 
ist, möchten wir den Steuerfuss beibehalten und so den Steuerzahler nicht mit zusätzlichen 
Steuern belasten. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.80 1.80 1.80 1.55 1.55 1.55
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Antrag des Schulrates

Der Schulrat Oberdorf beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für natürliche Perso-
nen für das Jahr 2021 unverändert bei 1.55 Einheiten zu belassen. Dieser Antrag erfolgt in 
Absprache mit der Politischen Gemeinde und der Finanzkommission.
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FINANZKOMMISSION

Herbstgemeindeversammlung vom 18. November 2020

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Schulgemeinde Oberdorf
zum Budget 2021

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr
2021 der Schulgemeinde Oberdorf beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen
Auftrag sowie dem Handbuch für Finanzkommissionen des Kantons Nidwalden. Gemäss unse-
rer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften.

Die aufgezeigte Entwicklung der Schulgemeinde erachten wir als vertretbar. Der vom Schulrat
vorgeschlagene Steuerfuss von 1.55 Einheiten beurteilen wir als sachgerecht. Wir beantragen,
das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 140'781.00 zu genehmigen.

Oberdorf, 18.09.2020

Finanzkommission Oberdorf

Bruno Niederberger Marcus Risi
Präsident Sekretär
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Politische Gemeinde
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Traktandum 2

Einbürgerungsgesuch

KRUGER Johan Bernhard, 1964 und KRUGER Marta Maria Susanna Magdalena, 1971, 
verheiratet, beide südafrikanische Staatsangehörige, Hostatt 3, 6382 Büren

Familie Kruger reiste Ende Mai 2007 in die Schweiz ein. Seit 1. Juli 2007 leben Johan und 
Marta Kruger zusammen mit ihren heute volljährigen Kindern in Büren. Sohn Bernhard Ruan 
und Tochter Zanri Kruger haben in den Jahren 2017 und 2018 das Schweizer Bürgerrecht 
erworben.

Johan Kruger ist in Südafrika aufgewachsen und erwarb an der 
Universität von Pretoria den Bachelor in Engineering. Nach dem 
Studium absolvierte der Gesuchsteller verschiedene Weiterbildun-
gen. Seit 1. Juni 2007 ist Herr Kruger für die Pilatus Flugzeug-
werke AG Stans tätig. Er arbeitet als Senior Zertifizierungskoordi-
nator in der dafür zuständigen Fachstelle. Zudem ist Herr Kruger 
als stellvertretender Teamleiter tätig.

Seine Freizeit verbringt Johan Kruger vorwiegend im Cricket Club 
Zürich, wo er Mitglied und Trainer ist.

Marta Kruger ist ebenfalls in Südafrika aufgewachsen und absol-
vierte dort die obligatorische Schulzeit. Sie schloss eine Ausbil-
dung im Bereich Polizei-Administration ab. Nach verschiedenen 
Weiterbildungen war Frau Kruger als Arbeitnehmerin in Pretoria 
tätig. Seit der Einreise in die Schweiz ist die Gesuchstellerin Haus-
frau und Mutter.

Frau Kruger liest in ihrer Freizeit gerne. Zudem pflegt sie den Gar-
ten oder unternimmt Spaziergänge in der Natur.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt, dem Einbürgerungsgesuch zuzustimmen bzw. den Gesuchstel-
lenden das Gemeindebürgerrecht von Oberdorf zuzusichern.
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Allgemeine Verfahrensvorschriften 
 
a) Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates Nidwalden an der 

Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. 
 
b) Ohne ausdrücklichen und begründeten Antrag auf Ablehnung des Gesuches wird darüber 

nicht in geheimer Abstimmung entschieden. Wird kein begründeter Antrag auf Ablehnung 
des Gesuches gestellt, gilt das Gesuch auf Einbürgerung als angenommen. 

 
c) Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Begrün-

dungen allein mit dem Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Überzeugun-
gen sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss Bun-
desverfassung. 

 
d) Ein Antrag, der nur mit diskriminierenden Begründungen vorgetragen wird, ist nicht zuläs-

sig. Ein solcher Antrag gilt als nicht gestellt. 
 
e) Der Antrag, es seien alle Gesuche abzulehnen, ist nicht statthaft. Wird der Antrag gestellt, 

es seien Gesuche abzulehnen, ist für jedes einzelne Gesuch eine detaillierte, sachliche 
Begründung erforderlich. 

 
f) Nach Abschluss der Diskussion findet die Urnenabstimmung nur zu all jenen Einbürge-

rungsgesuchen statt, zu denen ein begründeter Antrag auf Nichteinbürgerung gestellt 
wurde. 
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Bericht und Antrag des Gemeinderates zum Budget 2021 
 
Das Budget wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das detaillierte Budget kann 
bei der Finanzabteilung der Politischen Gemeinde Oberdorf angefordert werden: 
Telefon 041 618 62 62 oder E-Mail oberdorf@nw.ch 
 
Zudem können Sie auf der Webseite www.oberdorf-nw.ch unter der Rubrik Politik, Gemeinde-
versammlung / 18. November 2020, 19:30 Uhr / Dokumente das detaillierte Budget abrufen 
oder während des Auflageverfahrens bei der Gemeindeverwaltung einsehen. 
 
 
Erläuterungen zum Traktandum 3 
 
Genehmigung des Budgets 2021 
 
Das Budget sieht in der Erfolgsrechnung folgendes Ergebnis vor: 

 
Total Aufwand CHF 3'657'190 
Total Ertrag CHF 3'690'320 
Ertragsüberschuss CHF 33'130 

 
Die Investitionsrechnung erwartet:  
 

Ausgaben CHF 720'000 
Einnahmen CHF 0 
Mehrausgaben CHF 720'000 

 
 
Budgeterstellung 
 
Das vorliegende Budget ist in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat, Verwaltung, 
Kommissionen, Arbeitsgruppen und Organisationen entstanden.  
 
Als verbindliche Richtlinien werden für jede Budgetposition die gesetzlichen Vorgaben und 
Weisungen eingehalten. Im Weiteren dienen Erfahrungswerte und Hochrechnungen als 
Grundlage. Bei einer Budgetierung gilt es, nebst den finanziellen jeweils auch die personellen 
Ressourcen zu berücksichtigen, welche für die Umsetzung erforderlich sind. 
 
Das Budget 2021 wird nach Richtlinien des Gemeindefinanzhaushaltgesetzes (GemFHG, 
NG 171.2) aufgelegt. Es wurde durch den Gemeinderat in zwei Lesungen erarbeitet und ver-
abschiedet. Anschliessend wurde das Budget der Finanzkommission (FIKO) präsentiert und 
erläutert. Die Grundsätze der Haushaltsführung sind nach Art. 10 GemFHG vorgeschrieben. 
Es sind dies unter anderem die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit und des 
Haushaltgleichgewichts.  
 
Vor der definitiven Bestimmung des Steuerfusses 2021 erfolgte ein Austausch und Abgleich 
zwischen den Finanzverantwortlichen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde. Das 
Budget der Politischen Gemeinde basiert auf demselben Steuerfuss wie 2020 (0.45 Einheiten). 
 
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen auch im aktuell anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld mit 
einigen unsicheren Entwicklungen, ausgelöst durch Covid-19, ein ausgeglichenes Budget vor-
zulegen.  
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Gerne stellen wir Ihnen mit den folgenden Ausführungen das Budget 2021 der Politischen 
Gemeinde Oberdorf vor: 
 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung  
 
Bei sämtlichen Zahlen (Rechnung 2019, Budget 2020 und 2021) handelt es sich um Nettoer-
gebnisse. 
 
011 
Legislative 

Rechnung 2019 
CHF  16'695.85 

Budget 2020 
CHF  37'800 

Budget 2021 
CHF  27'500 

 

Die Kosten werden aufgrund der Anzahl Wahlgänge berechnet, für das Jahr 2021 sind vier 
Abstimmungstermine vorgesehen. Es kann mit einem Minderaufwand gegenüber des Budgets 
2020 von rund CHF 10'000 gerechnet werden. 
 
012 
Exekutive 

Rechnung 2019 
CHF 211'673.35 

Budget 2020 
CHF 223'970 

Budget 2021 
CHF 228'995 

 

Die Exekutive wird im Rahmen des gültigen Entschädigungsreglements entschädigt und er-
fährt keine Änderungen. Ein Mehraufwand entsteht bei der Position Anlässe und Ehrengaben. 
Im Jahre 2020 konnten einige Anlässe aufgrund von Covid-19 nicht durchgeführt werden und 
sind somit teilweise im Budget 2021 nochmals berücksichtigt worden, so beispielsweise der 
Neuzuzüger-Anlass und das Mittagessen mit den Jubilaren (Senioren).  
 
021 
Finanz-/Steuerverwaltung 

Rechnung 2019 
CHF  67'025.65 

Budget 2020 
CHF  66'840 

Budget 2021 
CHF  54'080 

 

Der Minderaufwand entsteht durch den Wegfall einer Überbrückungsrente. 
 
022 
Allgemeine Dienste 

Rechnung 2019 
CHF 547'956.32 

Budget 2020 
CHF 571'245 

Budget 2021 
CHF 581'615 

 

Mehrkosten sind budgetiert für Weiterbildungen im Verwaltungsbereich. Eine zukunftsorien-
tierte Investition in die Mitarbeitenden ist wichtig. Im Weiteren ist im Jahr 2021 eine Bevölke-
rungsumfrage vorgesehen, welche dem Gemeinderat als Grundlage für die Überarbeitung der 
Strategie dienen wird. 
 
029 
Verwaltungsliegenschaften 

Rechnung 2019 
CHF    9'783.20 

Budget 2020 
CHF   35'030 

Budget 2021 
CHF -11'510 

 

Im Budget 2020 wurde ein Fahrzeugkauf mit CHF 35'000 berücksichtigt. Im Budget 2021 fällt 
dieser Betrag weg. Auch bei den Planungskosten konnten Einsparungen vorgenommen wer-
den, was zu einem Mehrertrag führt. 
 
329 
Übrige Kultur 

Rechnung 2019 
CHF 33'278.10 

Budget 2020 
CHF 50'180 

Budget 2021 
CHF 53'660 

 

Der Gemeinderat plant jährlich diverse kulturelle Anlässe. Dafür werden 2021 CHF 28'200 
netto budgetiert, das sind CHF 3’200 mehr als für 2020. Ein allfälliger Mehr- oder Minderauf-
wand entsteht jeweils aufgrund der Einnahmen, die an der Bundesfeier sowie am Oberdorfer 
Ehrenpreis erzielt werden. In der Funktion Kultur werden auch die Beiträge an die Kapellge-
meinde Büren und Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine budgetiert. 
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342 
Sport und Freizeit 

Rechnung 2019 
CHF 5'664.05 

Budget 2020 
CHF 24’460 

Budget 2021 
CHF 56’910 

 

Die Gemeinde ist zum Unterhalt der offiziellen Wanderwege auf ihrem Gemeindegebiet ver-
pflichtet. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind im 2021 einige grössere Instandstellungsar-
beiten notwendig. 
 
421 
Ambulante Krankenpflege 

Rechnung 2019 
CHF 86'422.95 

Budget 2020 
CHF 120'000 

Budget 2021 
CHF 110'000 

 

Die Kosten für die ambulante Krankenpflege (Spitex) hängen davon ab, wie viele Personen in 
unserer Gemeinde betreut werden müssen.  
 
543 
Alimentenbevorschussung 

Rechnung 2019 
CHF 6'790.40 

Budget 2020 
CHF 20’000 

Budget 2021 
CHF 25’000 

 
Hierbei handelt es sich um gebundene Kosten, welche in den letzten Jahren stetig zugenom-
men haben. Die Mehrkosten von CHF 5'000 basieren auf einer Hochrechnung der laufenden 
Ausgaben Stand Juni 2020. 
 
572 
Wirtschaftliche Hilfe 

Rechnung 2019 
CHF 107'296.10 

Budget 2020 
CHF 102’700 

Budget 2021 
CHF 195’250 

 
Auch hierbei handelt es sich um gebundene Kosten, welche Beiträge an den Kanton aber auch 
die direkte wirtschaftliche Sozialhilfe beinhalten. Diese Kosten haben sich in den letzten zwei 
Jahren nahezu verdoppelt. Die Budgetierung 2021 basiert ebenfalls auf einer Hochrechnung 
der laufenden Kosten Stand Juni 2020. 
 
615 
Gemeindestrassen 

Rechnung 2019 
CHF 175'132.75 

Budget 2020 
CHF 220'450 

Budget 2021 
CHF 312'320 

 
Mehrkosten gegenüber Budget 2020 entstehen insbesondere infolge der vorgegebenen Ab-
schreibungen gemäss den Investitionen 2020. Diese beziffern sich auf rund CHF 69'000. Für 
die Erstellung des Trottoirs Dallenwilerstrasse sind CHF 30'000 budgetiert. Weitere Kosten 
fallen bei der Optimierung/Neugestaltung des Müliplatz in Büren an. 
 
618 
Privatstrassen 

Rechnung 2019 
CHF 55'920.55 

Budget 2020 
CHF 208'750 

Budget 2021 
CHF 70'150 

 

Die Beiträge an den Unterhalt Privatstrassen werden gemäss Strassenreglement berechnet. 
Die Flur- und Strassengenossenschaften reichen dafür ihre entsprechenden Budgets ein. 
 
629 
Übriger öffentlicher Verkehr 

Rechnung 2019 
CHF 33'205.15 

Budget 2020 
CHF 33'000 

Budget 2021 
CHF 33'000 

 

Für die ÖV-Beteiligung an der Busverbindung nach Büren werden wiederum CHF 30'000 bud-
getiert. Diese Entschädigung wird aufgrund der schwachen Frequenzen auf dieser Linie sei-
tens Kanton gefordert. Der Gemeinderat erachtet eine gute ÖV-Anbindung als wichtig und 
setzt sich für weitere Optimierungen ein.  
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730 
Abfallbewirtschaftung 

Rechnung 2019 
CHF 179'581.78 

Budget 2020 
CHF 181'500 

Budget 2021 
CHF 166'500 

 

Die Abfallbewirtschaftung ist, wie auch die Abwasserbeseitigung, eine durch Gebühren finan-
zierte Rechnung. Die Einnahmen der Kehrichtgrundgebühr 2021 wurden mit CHF 55.00/Ein-
heit budgetiert, was zu Mindereinnahmen gegenüber Budget 2020 führt.  
 

Da jedoch die Sperrgutsammlung ab 2020 nicht mehr durchgeführt wird und der Planungskre-
dit für den Neubau der Wertstoffsammelstelle in Oberdorf per Ende 2020 abgeschlossen sein 
wird, können die Gesamtkosten gegenüber Budget 2020 um rund CHF 15'000 reduziert wer-
den. 
 
790 
Raumordnung 

Rechnung 2019 
CHF 7'378.00 

Budget 2020 
CHF 102'600 

Budget 2021 
CHF 117'730 

 

Im Jahre 2021 sind Ausgaben für die Zonenplanrevision sowie die Erarbeitung des Siedlungs-
leitbilds geplant. Die jährlichen Budgetbeträge werden dem jeweiligen Projektstand angepasst 
und kontrolliert. 
 
910 
Steuern 

Rechnung 2019 
CHF -1'101'416.25 

Budget 2020 
CHF -1'068'600 

Budget 2021 
CHF -1'080'600 

 
Die Kosten und Einnahmen basieren auf der Rechnung 2019. Bei den Steuereinnahmen 
wurde mit 2.5 % tieferen Einnahmen budgetiert, aufgrund der Auswirkungen von Covid-19. 
Diese Annahme basiert auf diversen Studien und Publikationen. Bei den Einkommenssteuern 
für natürliche Personen wurde mit einem leichten Rückgang kalkuliert (Kurzarbeit etc.),  
während bei den "Kapital- und Gewinnsteuern juristische Personen" mit Mindereinnahmen von 
20 % budgetiert wurde.  
 
930 
Finanz- und Lastenausgleich 

Rechnung 2019 
CHF -808'664 

Budget 2020 
CHF -1'029'735 

Budget 2021 
CHF -1'104'565 

 

Das Gesetz über den innerkantonalen Finanzausgleich wurde im Jahr 2019 überarbeitet und 
vom Landrat verabschiedet. Die Politische Gemeinde erhält 2020 nochmals einen Übergangs-
beitrag von CHF 105'355. Dieser Betrag fällt 2021 weg. 
 

Die Berechnung des Finanz- und Lastenausgleichs erfolgt durch die Finanzdirektion des Kan-
tons Nidwalden. Die budgetierten Beträge entsprechen den tatsächlichen Vergütungen durch 
den Kanton. 
 
950 
Übrige Ertragsanteile 

Rechnung 2019 
CHF -191'066 

Budget 2020 
CHF -160'000 

Budget 2021 
CHF -110'000 

 

Die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer sind mit CHF 110‘000 um 31 % tiefer als im 
Jahr 2020 budgetiert, da nicht abgeschätzt werden kann, wie hoch dieser Ertrag sein wird. Die 
Annahme basiert auf einem langjährigen Durchschnittswert. 
 
Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 33'130. 
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Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
0290 
Übrige Verwaltungsliegen-
schaften  

Rechnung 2019 
CHF 0.00 

Budget 2020 
CHF 0.00 

Budget 2021 
CHF 150'000 

 

Durch das Abstimmungsresultat vom 27. September 2020 beteiligt sich die Gemeinde Ober-
dorf mit maximal CHF 150'000 an den Wettbewerbskosten für das Baufeld A. 
 
3420 
Sport und Freizeit 

Rechnung 2019 
CHF 0.00 

Budget 2020 
CHF 0.00 

Budget 2021 
CHF 50'000 

 

Der Spielplatz "Rägebogeland" am Aawasser ist in die Jahre gekommen und muss saniert 
werden. Der Spielplatz wird vergrössert, neugestaltet und optimiert.  
 
6150 
Gemeindestrassen 

Rechnung 2019 
CHF 604'891.30 

Budget 2020 
CHF 2'345'000 

Budget 2021 
CHF 520'000 

 

Im Budget sind die Restkosten für den Kreisel Büren, den Strassenabschnitt Kreisel Wil bis 
Hostettli, der Abzweiger St.-Heinrich sowie der Radweg Schmiedgasse – St.-Heinrich budge-
tiert. Die Restbeträge wurden in Absprache mit den zuständigen Amtsstellen des Kantons 
Nidwalden abgesprochen und basieren auf dem aktuellen Projektstand der Objekte. 
 
Die Investitionsrechnung 2021 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 720'000. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2021 mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 33'130 sowie Nettoinvestitionen von CHF 720'000 zu genehmigen. 
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Erläuterungen zum Traktandum 4 
 
Festsetzung des Steuerfusses 2021 für natürliche Personen 
 
 
Finanzlage 
 
Das Budget 2021 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 33'130 vor.  
 
Eine Befragung durch die Volkswirtschaftsdirektion Nidwalden zeigt auf, dass viele Unterneh-
men in Nidwalden negative Auswirkungen von Covid-19 verspüren. Besonders betroffen sind 
die Tourismusbranche sowie Unternehmen in den Bereichen "Handel und Gewerbe" sowie 
"verarbeitende Produktion". Insgesamt entwickelt sich der Personalbestand rückläufig. Die 
entsprechenden Auswirkungen sind derzeit schwierig abzuschätzen. 
 
Die Pandemie beeinflusst die Planungssicherheit. So besteht keine Gewissheit, dass budge-
tierte Anlässe wie geplant durchgeführt werden können. In Bezug auf die Steuereinnahmen ist 
kurzfristig bei den Einkommenssteuern für natürliche Personen mit einem leichten Rückgang 
zu rechnen, während die Einbussen bei den Kapital- und Gewinnsteuern bei juristischen Per-
sonen höher ausfallen dürften. 
 
Der Ertragsüberschuss im Budget 2021 basiert auf dem heutigen Steuerfuss von 0.45 Einhei-
ten. Ein Steuerzehntel wird derzeit auf CHF 213'700 hochgerechnet. 
 
 
Aussichten Finanzplan 2022 bis 2026 
 
Der Finanzplan 2022 – 2026 sieht bei der Politischen Gemeinde eine stark ansteigende Inves-
titionstätigkeit vor.  
 
Nebst der Realisierung "Baufeld A", welches in Zukunft auch zusätzliche Erträge generieren 
wird, stehen bekannte Investitionen bei den Gewässerverbauungen an (Buoholzbach, Müli-
bach / Rossibach, Chrottenbach und Hochwasserschutz Stanserboden).  
 
Aus den aktuell hohen Investitionen im Bereich der Gemeindestrassen ergeben sich in Zukunft 
entsprechende Mehraufwände bei den Abschreibungen.  
 
Das aktuelle Budget ist ausgeglichen. Die Politische Gemeinde verfügt über Eigenkapital. Die 
voraussichtlichen Aufwandüberschüsse der nächsten Jahre können über Eigenkapital kom-
pensiert werden. 
 
 
Begründung Antrag 
 
Der Gemeinderat will den Steuerfuss möglichst konstant halten und nur so viel Steuern ein-
nehmen, wie es der Aufwand verlangt. Kurz- und mittelfristig können mit der vorhandenen 
Eigenkapitalreserve Mehrausgaben kompensiert werden. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für natürliche Personen 
für das Jahr 2021 unverändert bei 0.45 Einheiten zu belassen. Dieser Antrag erfolgt in Abspra-
che mit der Schulgemeinde und der Finanzkommission.  
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FINANZKOMMISSION

Herbstgemeindeversammlung vom 18. November 2020

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde
Oberdorf zum Budget 2021

Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgs- und Investitionsrechnung) für das Jahr
2021 der Politischen Gemeinde Oberdorf beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem ge-
setzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Finanzkommissionen des Kantons Nidwalden. Ge-
mäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften.

Die aufgezeigte Entwicklung der Politischen Gemeinde erachten wir als vertretbar. Der vom Ge-
meinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.45 Einheiten beurteilen wir als sachgerecht. Wir be-
antragen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 33'130.00 zu geneh-
migen.

Oberdorf, 18.09.2020

Finanzkommission Oberdorf

Bruno Niederberger Marcus Risi
Präsident Sekretär
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